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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §6;

Beachte

Besprechung in:Taxlex Nr 08/2005, S 437-439;

Rechtssatz

Zu den Anscha<ungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anscha<ungskosten, die

anfallen, nachdem das Wirtschaftsgut in die wirtschaftliche Verfügungsgewalt des Erwerbers gelangt ist und ebenfalls

mit dem Erwerbsvorgang oder der Herstellung der Betriebsbereitschaft in einem kausalen oder zeitlichen

Zusammenhang stehen (Hinweis Doralt, Einkommensteuer6, Tz. 69 zu § 6, mit weiteren Nachweisen).
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